
Armstrong garantiert die mechanische Gebrauchsfähigkeit 
der von Armstrong vertriebenen Trulok TL, TLX & XL² 
Unterkonstruktionen («das Material») über einen Zeitraum 
von 15 Jahren gemäß der hierin festgelegten Bedingungen.

A.	 �Die Decke muss gemäß der zum Zeitpunkt der Installation 
geltenden Armstrong-Montagerichtlinie verlegt werden.

B.	 �Die Unterkonstruktion ist entsprechend der für 
die Deckenplatten zulässigen Feuchtebelastung 
auszuwählen.

C.	 �Das Material darf nicht unzulässig statisch belastet 
werden. Die entsprechenden Lastangaben der 
Produktunterlagen sind strikt zu beachten.

D.	 �Vor der Montage muss das Material an einem 
trockenen und sauberen Ort gelagert werden, der vor 
Wettereinwirkungen (d.h. Regen, Schnee oder sonstiger 
Nässe) geschützt ist.

E.	 �Die Standard Trulok Unterkonstruktion ist für Bauteile, 
die häufig einer schwankenden relativen Luftfeuchte 
bis 90 % und einer schwankenden Temperatur bis 
30 °C, jedoch keinen korrosiven Verunreinigungen, 
ausgesetzt sind, ausgelegt (Beanspruchungsklasse B 
nach DIN EN 13964). Das korrosionsbeständige TLX 
System ist für Bauteile, die einer Atmosphäre mit einer 
relativen Luftfeuchte über 90 % und einer möglichen 
Kondensatbildung ausgesetzt sind, verwendbar 
(Beanspruchungsklasse C nach DIN EN 13964).

F.	 �Schäden, die aus unzulässigen Beanspruchungen 
resultieren, sind von dieser Garantie ausdrücklich 
ausgenommen.

Sollte das Material die oben beschriebenen Mängel ausweisen, 
muss der Schaden innerhalb von dreißig (30) Tagen Armstrong 
schriftlich angezeigt werden. Wenn Armstrong den Mangel 
bestätigt, wird das bemängelte Material zu Lasten von Armstrong 
durch das gleiche Produkt ersetzt und zum Reklamationsort 
geliefert.

Sollten das gleiche Material nicht mehr verfügbar sein, bietet 
Armstrong Ersatz in der gleichen Güte an. 

Mit der Lieferung des Materials ist die gesamte Haftung von 
Armstrong in Bezug auf das bemängelte Material abgegolten. 
Soweit nach geltendem Recht zulässig, gehen die Kosten für 
die Montage oder den Austausch der Deckenplatten sowie 
Folgeschäden jeder Art nicht zu Lasten von Armstrong. Alle 
weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien 
oder Gewährleistungen darunter Zusagen zur Marktgängigkeit 
oder Eignung für einen besonderen Zweck sind hiermit 
ausgenommen.

Anm.: Im Sinne dieser Garantie bedeutet mechanische Gebrauchsfähigkeit 
die fortdauernde Eignung des Systems, die Funktionen, für die es entwickelt 
wurde, weiterhin so zu erfüllen, wie es bei der gemäß der Bestimmungen 
dieser Garantie durchgeführten Montage der Fall war.
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